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EU-DSGVO

Kapitel 8 - Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen

Artikel 79 - Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder
Auftragsverarbeiter

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines verfuigbaren verwaltungsrechtlichen oder
auBergerichtlichen Rechtsbehelfs einschlieBlich des Rechts auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehdrde gemald Artikel 77 das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf,
wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge
einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten verletzt wurden.

(2) Fuar Klagen gegen einen Verantwortlichen oder gegen einen Auftragsverarbeiter sind die Gerichte
des Mitgliedstaats zustandig, in dem der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine
Niederlassung hat. Wahlweise kdnnen solche Klagen auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats
erhoben werden, in dem die betroffene Person ihren Aufenthaltsort hat, es sei denn, es handelt
sich bei dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behérde eines
Mitgliedstaats, die in Austbung ihrer hoheitlichen Befugnisse tatig geworden ist.

Passende Paragraphen des BDSG

§ 44 - Klagen gegen den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter

Passende Erwagungsgriinde

141 - Recht auf Beschwerde
145 - Wahlrecht des Betroffenen

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemalS ein nicht ausschliellliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel08/artikel79?rev=1521301167 Gedruckt 03.04.2026 13:33


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel08/artikel77
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel6/paragraph44
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr141
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr145

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 8 - Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen
	Artikel 79 - Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter
	Passende Paragraphen des BDSG
	Passende Erwägungsgründe





